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Textliche Festsetzungen
zum
Bebauungsplan „Hinter der Kirche II”
in Hirrlingen

____________________________________________________________________________________

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

I. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141),
berichtigt durch Bekanntmachung vom 16.01.1998  (BGBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4
Abs. 10 des Gesetzes vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718). 

II. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I
S. 132), geändert durch den Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom 23.09.1990 (BGBl.
II S. 885, 1124), durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).

II. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58). 

IV. Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBl. S. 617),  geändert durch Gesetze
vom 15.12.1997 (GBl. S. 521) und vom 19.12.2000 (GBl. S. 760), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29.10.2003 (GBl. S. 695).

V. Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 27.07.2000 (GBl. S. 581,
berichtigt S. 698).
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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) a) Gewerbegebiet GE  (§ 8 BauNVO)

b) Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 
(§ 8 BauNVO und § 1 Abs. 5 BauNVO)

1.1.1 Einschränkungen 

(§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) a) Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes 

– sind Vergnügungsstätten ausgeschlossen,

– ist das Lagern, Bearbeiten oder Beseitigen von radio-
aktiven Stoffen nicht zulässig.

b) Im Gewerbegebiet

– sind in den Baufeldern 7 und 8 Betriebe und Anlagen,
der Abstandsklassen I bis einschließlich V gemäß Ab-
standsliste NRW 1998 (Anlage 1) nicht zulässig,

– sind in den Baufeldern 5 und 6 Betriebe und Anlagen,
der Abstandsklassen I bis einschließlich VI gemäß
Anlage 1 nicht zulässig,

– ist die nach Ziff. 2.2.2.5 des Abstandserlasses NRW
1998 mögliche Verringerung der Abstandsklassen bei
den in Anlage 1 mit „(*)” gekennzeichneten Betriebs-
arten zulässig.

c) Im eingeschränkten Gewerbegebiet 

– sind Betriebe und Anlagen nach § 8 Abs. 2 BauNVO
nur zulässig, soweit sie das Wohnen im Sinne von § 6
BauNVO nicht wesentlich stören,

– sind in den Baufeldern 1 und 2 dem jeweiligen Ge-
werbebetrieb zugeordnete Wohnungen für Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter allgemein zulässig. Im Baufeld 2
sind die vorstehend genannten Betriebswohnungen
jedoch nur innerhalb der im Lageplan dafür ausgewie-
senen Zone entlang der Rammertstraße zulässig, dar-
überhinaus sind Betriebswohnungen im Baufeld 2
ausgeschlossen.

Hinweis:   Weitergehende Vorschriften aufgrund der Bestimmun-
gen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Wasser-
gesetzes für Baden-Württemberg sowie der „Anlagen-
verordnung wassergefährdende Stoffe – VawS” des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württem-
berg bleiben vorbehalten.
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1.2 Maß der baul. Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.2.1 Grundflächenzahl

(§ 19 Bau NVO) Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist in
den Nutzungsschablonen im Plan festgesetzt.

1.2.2 Gebäudehöhen

(§ 16 Abs. 2 BauNVO) a) gesamter Geltungsbereich des Bebauungsplanes:

Entsprechend den Einschrieben im Lageplan mit An-
gaben zur max. Gebäudehöhe über NN.

Die Gebäudehöhe ist zu messen:

– bei Pultdach (PD) – mit gerader oder flach gewölbter
Konstruktion entsprechend nachfolgendem Schema-
schnitt – bis zum höherliegenden Schnittpunkt der
Aussenwand mit der Oberkante der Dachhaut,

– bei Flachdach (FD) bis zur Oberkante der Attika.

b) Gebäude mit Wohnnutzung entsprechend Textteil
Ziff. 1.1.1 c) in den Baufeldern 1 und 2:

– Wand- und Firsthöhe entsprechend den Einschrieben
im Lageplan, bezogen auf die Erdgeschossfussbo-
denhöhe (EFH), zur EFH siehe Textteil Ziff. 1.4.

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Stellung der Gebäude

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

1.3.1 Bauweise o = offene Bauweise: in den Baufeldern 1–4.

a = von der offenen Bauweise abweichende Bauweise: 
zulässig sind in den Baufeldern 5–8 auch Gebäude
über 50 m Länge.
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1.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 23 BauNVO) Maßgebend für die überbaubare Grundstücksfläche
sind die im Plan festgesetzten Baugrenzen und Bauli-
nien.

1.3.3 Stellung der Gebäude

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Die Hauptkoordinaten der Gebäude sind im Lageplan
eingetragen. Die jeweils längere Gebäudekante muss
in NO-SW-Richtung, gemäß der Eintragung im Lage-
plan, verlaufen. Ausnahmen sind nur in besonders be-
gründeten Einzelfällen möglich, wenn es sich um un-
tergeordnete Gebäudeteile handelt oder betriebsbe-
dingte Abläufe dies erfordern.

1.4 Höhenlage der Gebäude

(§ 9 Abs. 2 BauGB) Gebäude mit Wohnnutzung entsprechend Textteil
Ziff. 1.1.1 c) in den Baufeldern 1 und 2:

Die maximal zulässige Erdgeschossfussbodenhöhe
(EFH) ü. N.N. liegt höchstens 0,50 m über der öffentli-
chen Verkehrsfläche. Gemessen wird im Schnittpunkt
der Verlängerung der Gebäudemittelachse mit der
Fahrbahnkante. Bei mehreren möglichen Achsenmar-
kierungen (z.B. Eckgrundstücken) ist das höhere Maß
heranzuziehen.

1.5 Garagen und Stellplätze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4) a) Garagen und überdachte Stellplätze sind außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind lediglich
nicht überdeckte Stellplätze gestattet.

b) Auf den Flächen die für Stellplätze und Grundstücks-
zufahrten ausgewiesen sind, sind keine anderen bau-
lichen Anlagen, Lagerflächen oder ähnliche Nutzun-
gen zulässig. Das Pflanzgebot 2 nach Ziff. 1.10 c) ist
dabei einzuhalten.

1.6 Nebenanlagen

(§ 14 BauNVO) Außerhalb der überbaubaren Fläche sind Nebenanla-
gen, sofern sie Gebäude sind, nicht zulässig.

Nebenanlagen im Sinne § 14 Abs. 2 BauNVO sind zu-
gelassen.

1.7 Von der Bebauung freizuhaltende 
Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) a) Auf den im Lageplan dargestellten Flächen der An-

baubeschränkung an die Landesstraße sind Neben-
anlagen gem. § 14 BauNVO, sofern sie Gebäude
sind, und Anlagen zur Außenwerbung nicht zulässig.
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b) Die im Lageplan eingetragen Sichtfelder sind zwi-
schen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sicht-
hindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehin-
derndem Bewuchs auf Dauer freizuhalten.

Bäume (Hochstämme), Lichtmasten, Lichtsignalgeber
und ähnliches sind möglich, sofern sie die Sicht auf
den Verkehr nicht behindern.

1.8 Versorgungsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) Die im Plan eingetragene Fläche dient dem jeweiligen
Erschließungsträger zur Errichtung einer Umspann-
station für die Elektrizitätsversorgung des Planungs-
gebiets.

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) Die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung der Landschaft sind in Abschnitt 7 des
Grünordnungsplans (Anlage 1 zur Begründung) be-
schrieben und einzuhalten.

1.10 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzugen
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB) a) Die Standorte für Bäume sind im Plan als Pflanzgebo-

te dargestellt. Dabei ist ein Mindestabstand zum Fahr-
bahnrand der Landesstraße von 4,50 m und bei
Pflanzgruppen von 3,0 m einzuhalten. Die bezeichne-
ten Pflanzvorschriften und die Pflanzliste III (s. Anla-
ge 2) sind einzuhalten. 

b) Die öffentlichen Grünflächen und die im Plan mit dem
Pflanzgebot 1 gekennzeichneten Flächen sind als be-
grünte Freiflächen anzulegen und zu bepflanzen.
Die bezeichneten Pflanzvorschriften und die Pflanzli-
ste I (s. Anlage 2) sind einzuhalten. 

c) Die im Plan mit dem Pflanzgebot 2 gekennzeichneten
Flächen sind zu mindestens 25 % zu begrünen. Die
bezeichneten Pflanzvorschriften und die Pflanzlisten
(s. Anlage 2) sind einzuhalten. 

d) Fassadenbegrünungen sind mit Bepflanzungen ge-
mäß Pflanzliste II (s. Anlage 2) auszuführen.

1.11 Flächen für Aufschüttungen, Abgra-

bungen und Stützmauern, zur Her-

stellung von Straßenkörpern

(§ 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB) a) Die für den Straßenanschluss an die L391 notwendi-
gen Flächen der Böschungsaufschüttungen sind der
Planzeichnung zu entnehmen.
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b) Soweit für die Herstellung bzw. den Ausbau des Stra-
ßenkörpers Böschungen, Aufschüttungen, Abgrabun-
gen, evtl. Stützmauern, Rabattenstützen u.ä. erforder-
lich werden, sind diese auf den angrenzenden Grund-
stücken von den jeweiligen Eigentümern zu dulden.

Der Anspruch des Eigentümers auf Abschluss einer
Vereinbarung bleibt hiervon unberührt.

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

2.1 Gebäudegestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

2.1.1 Dachform a) gesamter Geltungsbereich des Bebauungsplanes:
– Zulässig sind Flachdächer, Satteldächer bis 15˚ Nei-

gung und Pultdächer bis max. 10° Neigung – mit gera-
der oder flach gewölbter Konstruktion entsprechend
nachfolgendem Schemaschnitt.

– Die Dachneigung bei flach gewölbter Pultdachkon-
struktion ist durch die Verbindung der beiden Trauf-
punkte zu messen.

– Shed-Dächer oder ähnliche Dachformen sind im Zu-
sammenhang mit Flachdächern bis zur max. Gebäu-
dehöhe zulässig. 

b) Gebäude mit Wohnnutzung entsprechend Textteil
Ziff. 1.1.1 c) in den Baufeldern 1 und 2:
Satteldach 30° bis 35° Neigung.

2.1.2 Dacheindeckung/-begrünung a) gesamter Geltungsbereich des Bebauungsplanes:
– Glänzende oder spiegelnde Dacheindeckungsmateria-

lien sind unzulässig.
– Die Flachdachflächen mit einer Neigung bis 5° sind zu

mindestens 70 % mit einer Substratschicht von minde-
stens 12 cm herzustellen und dauerhaft zu begrünen.
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– Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien (Pho-
tovoltaik, Solarthermie) sind grundsätzlich zugelassen.

b) Gebäude mit Wohnnutzung entsprechend Textteil
Ziff. 1.1.1 c) in den Baufeldern 1 und 2:
Zulässig sind Ziegel- oder Betondachsteine. Nicht zu-
gelassen werden Kunststoffverkleidungen und Imitate
von natürlichen Stoffen sowie reflektierende, glänzen-
de oder glasierte Materialien.

2.1.3 Dachaufbauten Gebäude mit Wohnnutzung entsprechend Textteil
Ziff. 1.1.1 c) in den Baufeldern 1 und 2:

– Als Dachgauben sind (nur einheitlich pro Gebäude)
zugelassen: Schleppgauben, Gauben mit ebenem
Dachabschluss und Giebelgauben.

– Dachgauben dürfen nicht weiter als 1,50 m an die zu-
gehörige Giebelwand heranreichen. Dachgauben sind
nur im Traufbereich (also im unteren Dachbereich) zu-
lässig mit einem Mindestabstand zum First von 1,0 m
(s. Zeichnung unten). Übereinanderliegende Dach-
gaubenanordnungen sind unzulässig.

– Die Basisbreite (untere Aufsitzkante der Gaube auf
der Dachfläche) darf bei Giebelgauben 1,50 m nicht
überschreiten.

2.1.4 Äußere Gestaltung eingeschränktes Gewerbegebiet in den Baufeldern
1 und 2:

Nicht zugelassen werden Kunststoffverkleidungen und
Imitate von natürlichen Stoffen sowie reflektierende,
glänzende oder glasierte Materialien.

2.2 Werbeanlagen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) a) Werbeanlagen über 1,5 qm sind nur am Ort der Lei-
stung, d.h. an den Gebäuden zulässig. Die Werbean-
lage darf bei Flachdächern nicht über die Oberkante
Attika des Gebäudes und bei geneigten Dächern nicht
über die Traufe hinausragen.
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b) Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dass
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Werbe-
anlagen mit wechselndem Licht sind nicht zulässig.

2.3 Ausbildung von Stellplätzen, Zufahrten,
Verkehrs- und Lagerflächen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) a) Flächen, auf denen wassergefährdende Stoffe i.S.

des Wasserhaushaltsgesetzes und Wassergesetzes
(WHG/ WG) Baden-Württemberg anfallen können,
sind gegen das anfallende Medium beständig, sicher
und dauerhaft zu versiegeln.
Für die Beurteilung, ob eine Behandlung des auf die-
sen Flächen anfallenden Oberflächenwassers notwen-
dig ist, sind die Bestimmungen des WHG und WG Ba-
den-Württemberg maßgebend.

b) Stellplätze, unkritische Lagerflächen sowie private
Gehwege sind mit wasserdurchlässigen Belägen aus-
zubilden, z.B. Schotterrasen, Kiesbelag, Rasen, Ra-
senpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster u.ä.

c) Das Oberflächenwasser ist entsprechend den Bestim-
mungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Was-
sergesetzes Baden-Württemberg in die Schmutzwas-
serkanalisation abzuleiten.

2.4 Gestaltung unbebauter Flächen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.4.1 Geländeneigung Das natürliche Gelände darf nur soweit verändert wer-
den, als dies zur ordnungsgemäßen Errichtung und
Erschließung der baulichen Anlagen notwendig ist.

2.4.2 Grundstücksbegrünung Soweit nicht für die Erschließung oder betriebliche
Zwecke benötigt, sind die nicht überbauten privaten
Grundstücksflächen in naturnaher Weise z.B. durch
naturraumtypische Gehölze unter Berücksichtigung
der Pflanzliste 1 (s. Anlage 2), Wiesenflächen und
Staudenbewuchs zu begrünen und zu pflegen.

2.4.3 Abfallbehälter / Sammelbehälter Private Müllbehälter sind so anzuordnen oder einzu-
grünen bzw. einzuhausen, dass sie von den öffentli-
chen Straßen und Wegen nicht eingesehen werden
können.

2.4.4 Einfriedungen a) Gewerbegebiet und eingeschränktes Gewerbege-
biet in den Baufeldern 3 und 4: 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zu-
lässig und mit einem Zaun aus Drahtgeflecht herzu-
stellen. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist mit Einfrie-
dungen ein Abstand von mind. 1,50 m einzuhalten,
auf dem die Einfriedungen einzugrünen sind (Sträu-
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cher, Hecken, Rankgewächse). Nach außen gekröpfte
Anlagen sowie Stacheldrahtabsicherungen sind unzu-
lässig.

b) eingeschränktes Gewerbegebiet in den Baufeldern
1 und 2: 
Sofern überhaupt Einfriedungen vorgenommen wer-
den, sind zulässig Hecken, Holzzäune mit senkrechter
Lattung; Maschen- oder Spanndrahtzäune nur mit
Eingrünung durch Hecken oder Sträucher. Maximale
Höhe über Gelände 90 cm.

c) Sockel an Einfriedungen (durchlaufende Fundamente)
sind nicht zulässig.

2.5 Leitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) Niederspannungsfreileitungen sind zu verkabeln.

Neue Niederspannungsanschlüsse sind als Erdkabel-
leitungen auszuführen.

3 HINWEISE

3.1 Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist vor Einreichung der Baugesuchs- bzw. der Kenntnis-
gabeverfahrensunterlagen einvernehmlich mit dem Bürgermeisteramt und dem Landratsamt
abzustimmen.  

a) Jeder Bauvorlage ist ein Freianlagenplan beizufügen mit Aussagen zu: Stellplätzen, Pflanzflä-
chen, Einfriedungen; Ableitung des Dachwassers und des unbedenklichen Oberflächenwas-
sers sowie der ordnungsgemäßen Ableitung von behandlungsbedürftigem Oberflächenwas-
ser.  

b) Zur Prüfung der Gebäudehöhen sind den Bauvorlagen mindestens zwei örtlich aufgenomme-
ne Schnitte einschließlich der angrenzenden Straßen entlang des Hausgrundes mit Eintra-
gung des bestehenden und geplanten Geländeverlaufs beizufügen.

c) Für die Farbgebung der Fassaden wird empfohlen gedeckte Farbtöne zu verwenden und un-
gegliederte, geschlossene Wandflächen zu begrünen, dabei sollte pro 15 lfdm Gebäudelänge
mindestens eine Kletterpflanze gepflanzt werden. Weiter wird empfohlen, auch geneigte Dä-
cher zu begrünen. (Vgl. auch Anlage 2)

3.2 Für das Planungsgebiet liegt ein geologisches Erschließungsgutachten mit Aussagen zu Bau-
grund, Grundwasser, Wiederverwertung von Erdaushub und Hinweisen zur Bauausführung
vor. Das Gutachten kann beim Bürgermeisteramt Hirrlingen eingesehen werden. 

a) Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochbauten wird eine ingenieurgeologische Bau-
grund- und Gründungsberatung empfohlen. Fallweise sollten ergänzende Bohrungen vorge-
nommen werden.

b) Sind im Rahmen von Bauarbeiten von Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingrei-
fen, so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit dem Landratsamt Tübingen Verbindung auf-
zunehmen. Möglicherweise wird eine wasserrechtliche Erlaubnis für die geplanten Maßnah-
men erforderlich sein. Gleiches gilt auch für den geplanten Bau von Erdwärmesonden (s. Leit-
faden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden).
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c) Wird bei Baumaßnahmen unvorhergesehen Grundwasser erschlossen, so ist dies gemäß
§ 37 Abs. 4 Wassergesetz dem Landratsamt Tübingen unverzüglich anzuzeigen; die Bauar-
beiten sind bis zu einer Entscheidung des Landratsamtes einzustellen.

d) Dränierungsmaßnahmen, die zum Schutz der baulichen Anlagen gegen Durchfeuchtung die-
nen, dürfen nicht so konzipiert sein, dass Grundwasser dauerhaft abgeleitet wird (die Ringdrä-
nagen dürfen nicht an die Kanalisation angeschlossen werden, keine Grundwasserentnahme
usw.). Dachflächenwasser darf nicht versickert werden.

3.3 Die Bestimmungen des § 20 Denkmalschutzgesetz sind zu beachten: sollten sich im Zuge von
Erdbauarbeiten archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen)
oder Befunde (Gräber, Mauerwerk, Brandschichten) zeigen, ist das Landesdenkmalamt zu be-
nachrichtigen und die Möglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation einzuräumen.

3.4 Ausnahmsweise zulässige Betriebsleiterwohnungen und Wohnungen der Betriebseigentümer
im Gewerbegebiet werden durch Baulast an den jeweiligen Gewerbebetrieb gebunden.

3.5 Es wird allgemein empfohlen, die durch Grundrissgestaltung und Materialwahl gegebenen
Möglichkeiten zur Verringerung von Lärmemissionen (insbesondere an den westlichen Ge-
bäudefronten) bzw. von Lärmimmissionen wahrzunehmen.

3.6 Für den rechtzeitigen Ausbau des Fernmeldenetzes sowie die für eine unterirdische Versor-
gung unbedingt erforderliche Koordinierung mit dem Straßenbauamt und den Baumaßnahmen
der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Planbereich der Deutschen Telekom AG, frühzeitig schriftlich angezeigt werden. 

3.7 Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer
Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die möglichen
Bodengefährdungen durch Farben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutzmittel, Mörtelverfe-
stiger, Wasserschutzanstriche u.a. Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stof-
fen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere
Behälter sind ordungsgemäß zu entsorgen.

3.8 Das Lagern und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist in der Anlagenverordnung
wassergefährdender Stoffe (VawS) des Ministeriums für Umwelt und Verkehr BW vom
11.02.1994 (GBl. S. 182), zuletzt geändert am  20.11.2001 (GBl. S. 605) geregelt.

3.9 Entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind auf den privaten Grundstücksflächen in ei-
nem Geländestreifen von 0,5 m Standorte für die Straßenbeleuchtung gemäß § 126 Abs. 1
BauGB sowie Anlagen und Einrichtungen für die Stromversorgung zu dulden.

3.10 Bei Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Ent-
sorgungsanlagen”  ist zu beachteten.
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Verzeichnis der Anlagen

1 Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bau-
leitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass)
RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 2.4.1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43 vom 2. Juli 1998, S. 744–761)
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zu den
Texttlichen Festsetzungen
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Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleit-
planung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass)

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 2.4.1998

(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 744)

hier: Abstandserlass 1998 und Abstandliste 1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43 , S. 744–761)



Dieser Erlaß richtet sich an die Staatlichen Umweltämter. Die in
der Abstandsliste aufgeführten Schutzabstände sind zur Anwen-
dung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen i. S. von
§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im Bauleitplan-
verfahren nach dem BImSchG, im Genehmigungs-/Planfeststel-
lungsverfahren nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
sowie in sonstigen Planfeststellungs- und Baugenehmigungsver-
fahren (siehe Nummer 3.).

1 Beteiligung der Staatlichen Umweltämter an der Bau-
leitplanung

Nach Nummer I.8 d Gem. RdErl. des Ministers für Lan-
des- und Stadtentwicklung, d. Ministers für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales u. d. Ministers für Wirtschaft, Mit-
telstand und Verkehr v. 8. 7. 1982 (SMBl. NW. 2311)
(Planungserlaß) sind regelmäßig u. a. die Staatlichen Um-
weltämter als Träger öffentlicher Belange bei der Aufstel-
lung von Bauleitplänen möglichst frühzeitig zu beteiligen,
um eine ordnungsgemäße Abwägung zwischen den Be-
langen des Umwelt- bzw. Immissionsschutzes, den Belan-
gen der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Belangen
zu gewährleisten. Die Beteiligung von Trägern öffentli-
cher Belange an der Bauleitplanung durch Planungsträger
ist grundsätzlich geregelt in dem RdErl. d. Ministers für
Landes- und Stadtentwicklung v. 16. 7. 1982 (SMBl.
NW. 2311) (Beteiligungserlaß); auch hier sind die Staatli-
chen Umweltämter (in Nachfolge der Staatlichen Gewer-
beaufsichtsämter) ausdrücklich als Träger öffentlicher Be-
lange aufgeführt. Für das entsprechende Beteiligungsver-
fahren enthält Nummer 4. des Beteiligungserlasses Rege-
lungen für die Planungsträger, die auch von den Staatli-
chen Umweltämtern als Beteiligte beachtet werden soll-
ten.

Insbesondere erscheinen folgende grundsätzliche Hinwei-
se für die Staatlichen Umweltämter von Bedeutung:

– Die Gemeinden sind gehalten, die Träger öffentlicher
Belange möglichst frühzeitig zu beteiligen [§ 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)]. Die Staatlichen Umweltäm-
ter als Träger öffentlicher Belange haben ihre Stellung-
nahmen innerhalb eines Monats abzugeben; die Ge-
meinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes angemessen verlängern (§ 4 Abs. 2 BauGB).

– In den Stellungnahmen sollen sich die Träger öffentli-
cher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken;
sie haben auch Aufschluß über von ihnen beabsichtigte
oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maß-
nahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben,
die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
des Gebietes bedeutsam sein können (vgl. § 4 Abs. 2
BauGB). Gerade die Stellungnahmen der Staatlichen
Umweltämter sollen zu einer umfassenden Bestands-
aufnahme durch die Gemeinden als Planungsträger
beitragen (vgl. Nummer I.5.1 des Planungserlasses).
Deshalb sollen die Staatlichen Umweltämter in ihren
Stellungnahmen Hinweise auf wichtige Genehmi-
gungsverfahren und zu erwartende Auswirkungen auf
die Immissionslage geben.

Haben die Staatlichen Umweltämter zu Bauleitplan-
Entwürfen im Bereich eines Luftreinhaltungsplans
oder Untersuchungsberichtes Stellung zu nehmen und
ist die Belastung durch Luftverunreinigungen für die
Planungsentscheidung bedeutsam, so sind die Luftrein-
halte-/Lärmminderungspläne in die Stellungnahme ein-
zubeziehen. Zu diesem Zweck haben die Staatlichen
Umweltämter den Luftreinhaltungsplan für den Be-
reich des Planungsgebiets hinsichtlich der Emissions-,
Immissions- und Wirkungssituation sowie hinsichtlich
der Prognose der Luftverunreinigungen zu analysieren

und darzustellen. Gleiches gilt für die im Rahmen des
Immissionsmeßprogramms des Landes NRW ermittel-
ten Daten (vgl. § 1 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

– Die Träger öffentlicher Belange sollen in ihren Stel-
lungnahmen nicht bereits Abwägungen vornehmen,
weil dadurch den Gemeinden eine gerechte Abwägung
der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander erschwert würde (vgl. Nummer 4
des Beteiligungserlasses).

Die Staatlichen Umweltämter sollen im Rahmen ihrer Be-
teiligung die Gemeinden beraten und mit ihnen konstruk-
tiv zusammenarbeiten. Soweit sie in ihren Stellungnah-
men gegen Planungsabsichten der Gemeinden Bedenken
erheben wollen, sollten sie zugleich prüfen, ob und wel-
che Hinweise zur Konfliktlösung gegeben werden kön-
nen. Dabei sollten die Staatlichen Umweltämter insbeson-
dere die Möglichkeiten technischer Maßnahmen angeben,
durch die Immissionen gemindert werden können. Es ist
jedoch nicht Aufgabe der Staatlichen Umweltämter, die
verschiedenen Belange mit den Erfordernissen des Immis-
sionsschutzes in Einklang zu bringen; die Anregungen der
Staatlichen Umweltämter kann der Planungsträger im
Zuge der Abwägung zurückstellen, wenn andere Belange
überwiegen (vgl. Nr. I.5 des Planungserlasses). Das Staat-
liche Umweltamt hat eine endgültige Entscheidung von
der Stellungnahme des Planungsträgers zu respektieren,
und zwar auch dann, wenn diese Entscheidung von der
Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes abweicht.
Ist ein Bauleitplan in Kraft getreten, so hat das Staatliche
Umweltamt im Rahmen seiner Aufgabenstellung zur Rea-
lisierung der Planung beizutragen.

2 Abstandsregelungen zur Berücksichtigung des Immis-
sionsschutzes in der Bauleitplanung

2.1 Aufstellung einer Abstandsliste zur Vereinheitlichung der
Stellungnahmen der Staatlichen Umweltämter

Erfahrungsgemäß kann es bei Durchführung der dem
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emis-
sionsminderung und bei bestimmungsgemäßem Betrieb
emittierender Anlagen dennoch zu Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch Luftver-
unreinigungen oder Geräusche kommen, wenn der Ab-
stand zwischen Emissionsquellen und schutzbedürftigen
Gebieten zur Herabsetzung der Immissionen in diesen Ge-
bieten nicht ausreicht. Daher kommt einem ausreichenden
Abstand zwischen Industrie- und Gewerbegebieten einer-
seits und Wohngebieten andererseits – unabhängig von
der Fernwirkung aus höheren Quellen emittierter Luftver-
unreinigungen – in der Bauleitplanung, insbesondere bei
Neuplanungen (vgl. Nummer I.2.1 des Planungserlasses),
besondere Bedeutung zu; daneben kommen auch andere
Möglichkeiten des vorbeugenden Immissionsschutzes in
Betracht.

Wegen der Bedeutung der räumlichen Trennung unver-
träglicher Nutzungen befaßt sich der Planungserlaß unter
der Nummer I.6.2 mit Schutzabständen in der Bauleitpla-
nung und verweist auf die Regelungen des Abstandserlas-
ses. Der Abstandserlaß soll dazu dienen, den am Pla-
nungsverfahren unter dem Gesichtspunkt des Immissions-
schutzes beteiligten Staatlichen Umweltämtern eine ein-
heitliche Grundlage für fachliche Stellungnahmen zur
Bauleitplänen im Hinblick auf die notwendigen Abstände
zu geben. Zu diesem Zweck werden in Anhang 1 Schutz-
abstände bekanntgemacht (Abstandsliste). Die Staatlichen
Umweltämter sollen diese Liste nach Maßgabe der
Nummern 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 dieser RdErl. bei der Be-
teiligung im Bauleitplanverfahren anwenden. Zusätzlich
werden dem Abstandserlaß ergänzende Hinweise beige-

Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten 
und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und 

sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände
(Abstandserlaß)

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 02. 04. 1998 
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 744)



fügt; sie betreffen immissionsschutzrelevante Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste aufgenommen worden sind,
und Anlagen, die im Außenbereich errichtet werden sol-
len (Anhang 2) sowie Anlagen zur elektrischen Energie-
oder Nachrichtenübertragung, bei denen Schutzabstände
aus Immissionsschutzgründen festgelegt worden sind
(Anhang 3).

2.2 Grundsätze für die Anwendung der Abstandsliste

2.2.1 Grundlagen der Abstandsliste

Es ist davon auszugehen, daß bei Einhaltung oder Über-
schreitung der angegebenen Abstände Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luft-
verunreinigungen oder Geräusche beim bestimmungsge-
mäßen Betrieb der entsprechenden Anlage in den umlie-
genden Wohngebieten nicht entstehen, wenn die Anlage
dem Stand der Technik entspricht. Die in der Abstandsli-
ste aufgeführten Abstandswerte wurden unter Berücksich-
tigung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften des
Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft –
TA Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm –
TA Lärm), des Landes, der einschlägigen VDI-Richtlinien
und DIN-Normen sowie von ausländischen Abstandsli-
sten und den praktischen Erfahrungen der Staatlichen
Umweltbehörden und des Landesumweltamtes Nord-
rhein-Westfalen erarbeitet; die Gesichtspunkte des Lärm-
schutzes und der Luftreinhaltung wurden gleichermaßen
berücksichtigt.

Zur Berücksichtigung des Lärmschutzes basiert die Fest-
setzung der Abstände auf den Immissionsrichtwerten, wie
sie in der TA-Lärm für Gebiete, in denen ausschließlich
Wohnungen untergebracht sind – entsprechend reinen
Wohngebieten (WR) im Sinne der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) –, angegeben sind; bei regelmäßig
durchlaufenden Betrieben wurde der Nachwert [35 dB
(A)], bei regelmäßig 1- bis 2schichtig arbeitenden Betrie-
ben der Tagwert [50 dB (A)] zugrunde gelegt.

Zur Berücksichtigung des Faktors Luftreinhaltung bei der
Abstandsregelung wurde die Schutzbedürftigkeit der ge-
nannten Gebiete beurteilt nach Immissionswerten, die
zum Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefahren oder
erheblichen Belästigungen durch Gase, Stäube, Dämpfe
oder Geruchsstoffe notwendig sind. Dabei wurde auf die
TA Luft und zusätzlich auf den Gem.RdErl. d. Ministers
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft und des
Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
vom 14. 10. 1986 zur Durchführung der TA Luft
(SMBl. 7130) zurückgegriffen.

Die Abstandsliste wurde auf der Basis des Anhangs zur
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen –
4. BImSchV – Neufassung vom 14. März 1997 (BGBl. I
S. 504), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. März
1997 (BGBl. I S. 545), aufgestellt; soweit Nummern des
Anhangs zur 4. BImSchV genannt sind, bedeutet dies ei-
nen Hinweis auf ein mögliches Genehmigungserfordernis
i. S. des BImSchG. Die Anlagenbezeichnungen stimmen
nicht immer mit denen der 4. BImSchV überein, denn die
4. BImSchV enthält in manchen Fällen Oberbegriffe und/
oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hin-
sichtlich des Genehmigungserfordernisses zusammenge-
hören, in ihrer Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber
als selbständige Anlagenarten zu sehen sind. Insofern
konnte die Systematik der 4. BImSchV und auch die Ein-
teilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten
werden. Abstandsbestimmend ist aber – unabhängig von
dem Genehmigungserfordernis – die Betriebsart, wie sie
in der Abstandsliste beschrieben ist.

Die Abstandsliste ist nicht abschließend. So fehlen z. B.
gewerbliche Anlagen, die selbst in Wohn- oder gemischt
genutzten Gebieten zulässig sind, sowie Anlagen, die in
Nordrhein-Westfalen entweder überhaupt nicht oder nur
ganz vereinzelt vorkommen (Anhang 2); in Fällen der
letztgenannten Art kann der Listen-Abstand einer ver-
gleichbaren Anlage als Anhalt für die Stellungnahme im
Bauleitplanverfahren dienen.

Einzelne in der Liste genannte Anlagearten sind nicht nur
in Industrie- oder Gewerbegebieten, sondern ihrer Art
nach auch in Mischgebieten, Dorfgebieten, Kerngebieten

oder besonderen Wohngebieten zulässig bzw. sollen im
Außenbereich errichtet werden. Abstände zwischen ge-
werblichen Betrieben unterschiedlicher Nutzung werden
im Abstandserlaß nicht behandelt.

2.2.2 Anwendung der Abstandsliste

Die Abstandsliste ist anzuwenden zur Gewährleistung
ausreichender Abstände zwischen bestimmungsgemäß be-
triebenen emittierenden Anlagen industrieller, gewerbli-
cher und sonstiger Art einerseits und den nachfolgend ge-
nannten Gebieten andererseits. Sie gilt nach Maßgabe der
folgenden Ausführungen sowohl für die bauplanungs-
rechtlichen Ausweisung von Industrie- und Gewerbege-
bieten als auch von reinen und allgemeinen Wohngebieten
sowie Kleinsiedlungsgebieten.

Zum Schutz von Mischgebieten, Dorfgebieten und Kern-
gebieten kann die Abstandsliste gem. Nummer 2.2.2.5 an-
gewendet werden. Je nach baulicher Nutzung sind die be-
sonderen Wohngebiete entweder wie Wohngebiete oder
wie gemischt genutzte Gebiete zu behandeln.

2.2.2.1 Bei der Planung für Gemengelagen (vgl. Nummer I.2.2
und I.6.2.2 des Planungserlasses) kann die Anwendung der
Abstandsliste zu Schwierigkeiten führen. Entsprechend
dem in Nummer I.2.2 des Planungserlasses aufgestellten
Verbesserungsgebot, insbesondere auch hinsichtlich des
Immissionsschutzes, soll das Staatliche Umweltamt in die-
sen Fällen durch seine Stellungnahme zu einer Lösung bei-
tragen, die – unter Berücksichtigung der gesamtplaneri-
schen Belange und des Planungszieles – hinsichtlich des
Immissionsschutzes die erreichbaren Fortschritte gewähr-
leistet, wenn auch im Einzelfall nicht jegliche Beeinträchti-
gung durch Immissionen ausgeschlossen werden kann; dies
ist jedoch wegen des Gebots der gegenseitigen Rücksicht-
nahme (vgl. Nummer I.5.2.1 des Planungserlasses) vertret-
bar. Da bei den gewachsenen städtebaulichen Strukturen in
Gemengelagen in aller Regel örtlich vorhandene, aber
nicht ausreichende Schutzabstände nicht vergrößert werden
können, werden sich die Anregungen der Staatlichen Um-
weltämter zur Gewährleistung eines bestmöglichen Immis-
sionsschutzes vorwiegend auf Maßnahmen des aktiven
bzw. passiven Immissionsschutzes zu erstrecken haben.

2.2.2.2 Die sich durch die Abstandsregelung ergebenden Zwi-
schenzonen sind nicht als ”von der Bebauung freizuhalten-
de Schutzflächen”, z. B. im Sinne von § 9 Abs. 1 Num-
mer 24 BauGB anzusehen; vielmehr kann innerhalb dieser
Abstände eine weniger schutzbedürftige Nutzung als im
Wohngebiet oder eine weniger störende Nutzung als im In-
dustrie- oder Gewerbegebiet vorgesehen werden.

2.2.2.3 Der Abstand ist zu messen an der geringsten Entfernung
zwischen der Umrißlinie der emittierenden Anlage und der
Begrenzungslinie von Wohngebieten. Unter Umrißlinie ist
die Linie im Grundriß (Vertikalprojektion) der Anlage zu
verstehen, die ringsum die Emissionsquellen (z. B. Schorn-
steine, Auslässe, Tankfelder, Klärbecken, schallabstrahlen-
de Wände oder Öffnungen) umfaßt. Bei mehreren Anlagen
auf einem Werksgelände ist für die Bemessung des not-
wendigen Abstandes regelmäßig die Anlagenart mit dem
größten erforderlichen Abstand gemäß Abstandsliste maß-
gebend. Geringfügige Unterschreitungen der Abstände sind
akzeptabel.

2.2.2.4 Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei den
mit (*) gekennzeichneten Anlagearten ausschließlich oder
weit überwiegend aus Gründen des Lärmschutzes und ba-
siert auf den Lärmimmissionsrichtwerten zum Schutz rei-
ner Wohngebiete; der Abstand darf daher um eine Ab-
standsklasse verringert werden, wenn es sich bei dem zu
schützenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes
Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (vgl.
Nummer 2.2.1).

2.2.2.5 Bei Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung der Ab-
stände zwischen Industrie- oder Gewerbegebieten einer-
seits und Misch-, Kern- oder Dorfgebieten andererseits
können bei mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Ab-
stände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt
werden. Falls ein Mindestabstand von 100 m nicht einge-



halten werden kann, ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.

2.2.2.6 Bei der Prüfung der Abstände zwischen Industrie- oder Ge-
werbegebieten einerseits und Kur- oder Klinikgebieten an-
dererseits sind die Gegebenheiten des Einzelfalles beson-
ders zu berücksichtigen; mindestens ist der für reine
Wohngebiete maßgebende Abstand zugrunde zu legen.

2.2.2.7 Die Abstandsliste gilt nur für die Planung im ebenen Ge-
lände; in anderen Fällen, z. B. bei der Planung in Talla-
gen, sollten Einzeluntersuchungen angestellt werden (vgl.
Nummer 2.4.1.3 und Nummer 2.4.2.1).

2.2.2.8 In Anhang 2 sind Anlagen aufgeführt, die – sofern die
Voraussetzungen des § 35 Ab. 1 Nr. 4 BauGB erfüllt sind
 – aus der Sicht des Immissionsschutzes im Außenbereich
errichtet werden sollten.

Die genannten Abstände sind zur Sicherstellung eines
ausreichenden Immissionsschutzes zwischen diesen Anla-
gen und Wohnbereichen notwendig.

2.2.3 Nichtanwendbarkeit auf bestehende Immissionssituationen

Aus der Abstandsliste können keine Rückschlüsse auf
vorhandene Immssionssituationen gezogen werden. Ob
bei einer vorgegebenen Situation durch Industrie- oder
Gewerbebetriebe Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen in der Umgebung auftreten, muß
im Einzelfall anhand der immissionsschutzrechtlichen
Vorschriften (z. B. BImSchG, TA Luft, TA Lärm) geprüft
werden; eine Abstandsunterschreitung allein rechtfertigt
nicht ein Einschreiten der Überwachungsbehörde nach
den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften.

2.3 Anwendung der Abstandsliste im Flächennutzungsplan-
verfahren

Das Staatliche Umweltamt hat den Planungsträger schon
im Flächennutzungsplanverfahren darauf aufmerksam zu
machen, welche Beschränkungen im nachfolgenden Bau-
planverfahren voraussichtlich vom Staatlichen Umwel-
tamt vorgeschlagen werden müssen.

2.4 Anwendung der Abstandsliste im Bebauungsplanverfah-
ren

2.4.1 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten

2.4.1.1 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, deren
Nutzung noch nicht bekannt ist.

a) Notwendigkeit der Nutzungsbeschränkung

Soweit bei der Ausweisung von Industrie- oder Gewer-
begebieten nicht oder nur annäherungsweise bekannt
ist, in welcher Weise die Gebiete zukünftig genutzt
werden sollen, kann die Prüfung anhand der Abstands-
liste zu dem Ergebnis führen, daß Beschränkungen im
Sinne von § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO 1990 für be-
stimmte Anlagearten ausgesprochen werden müssen.
Die Staatlichen Umweltämter haben daher bei ihren
Stellungnahmen entsprechend den in der Planung vor-
gegebenen Abständen zwischen Industrie- oder Ge-
werbegebieten einerseits und Wohngebieten bzw.
Misch-, Kern- oder Dorfgebieten entsprechend Num-
mer 2.2.2 andererseits dem Planungsträger vorzuschla-
gen, in dem Bebauungsplan Nutzungsbeschränkung für
bestimmte Anlagearten für die Industrie- oder Gewer-
begebiete entsprechend § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO
1990 festzusetzen (vgl. Nummer I.6.4 des Planungser-
lasses). Der Einfachheit halber sollen die Staatlichen
Umweltämter dabei – unbeschadet der Verpflichtung
des Planungsträgers, die textliche Festsetzung zum Be-
bauungsplan eindeutig zu bestimmen – auf die entspre-
chenden Abstandsklassen der Abstandsliste verweisen,
z. B. („nicht zugelassen sind Anlagen der Abstands-
klassen ... der Abstandsliste zum RdErl. d. Ministeri-
ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 2. 4. 1998 – SMBl. NW. 283 – und Anlagen mit
ähnlichem Emissionsverhalten”). Dabei haben die
Staatlichen Umweltämter bei ihren Stellungnahmen
stets den Stand der Abstandsliste (z. B. Stand: 1998)
anzugeben und dem Planungsträger zu empfehlen, die

Betriebsarten der Abstandsliste in geeigneter Form
zum Bestandteil der Festsetzung im Bebauungsplan zu
machen.

b) Ausnahmemöglichkeiten nach § 31 Abs. 1 BauGB

Die Staatlichen Umweltämter können jedoch zur Ver-
meidung von allzu großen und unter bestimmten Vor-
aussetzungen im Einzelfall aufhebbaren Beschränkun-
gen im Rahmen der von ihnen abzugebenden Stellung-
nahmen den Gemeinden empfehlen, im Bebauungsplan
Ausnahmemöglichkeiten für Anlagenarten des nächst-
größeren Abstandes der Abstandsliste zu eröffnen (vgl.
Nummer I.7 des Planungserlasses). Diese Erleichte-
rung ist deshalb möglich, weil im Einzelfall damit ge-
rechnet werden kann, daß z. B. durch besondere tech-
nische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkun-
gen – insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit – die
Emissionen einer später zu bauenden Anlage so weit
begrenzt oder die Ableitbedingungen so gestaltet wer-
den, daß schädliche Umwelteinwirkungen in den
schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden. Das
Vorliegen dieser Voraussetzung kann anhand der im
Einzelfall vorzulegenden genauen Antragsunterlagen
schlüssig geprüft werden.

2.4.1.2 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, in denen
die Art der später anzusiedelnden Betriebe schon bekannt
ist

Ist im Planungsverfahren bekannt, welche Industrie- oder
Gewerbearten in den neu festzusetzenden Industrie- oder
Gewerbegebieten untergebracht werden sollen, so ist
durch Vergleich der in der Planung vorgegebenen Abstän-
de mit den in der Abstandsliste angegebenen Werten fest-
zustellen, ob die für die in Frage kommenden Betriebsar-
ten vorgesehenen Abstände eingehalten sind. Ist dies nicht
der Fall, so haben die Staatlichen Umweltämter dem Pla-
nungsträger vorzuschlagen, in dem Bebauungsplan die
Nutzung durch Anlagen, die einen größeren Abstand er-
fordern, auszuschließen. Im übrigen wird hinsichtlich der
dem Planungsträger vorzuschlagenden Beschränkungen
der Nutzung im Bebauungsplan und den Ausnahmemög-
lichkeiten auf Nummer 2.4.1.1 verwiesen.

2.4.1.3 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, deren
Nutzung in Einzelheiten bekannt ist

a) Prüfung anhand der Abstandsliste

Es ist möglich, daß schon bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans bekannt ist, welcher bestimmte Indu-
strie- oder Gewerbebetrieb angesiedelt werden soll. Er-
gibt der Vergleich des in der Planung vorgegebenen
Abstands zwischen der geplanten industriellen oder
gewerblichen Anlage einerseits und einem tatsächlich
vorhandenen oder baurechtlich ausgewiesenen oder
gleichzeitig auszuweisenden Wohngebiet andererseits
mit dem für die entsprechende Betriebsart in der Ab-
standsliste angegebenen Abstand die Vereinbarkeit mit
den Belangen des Immissionsschutzes, so ist nach
Nummer 2.4.1.2 zu verfahren.

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-
prognose-Gutachten)

Reicht der in der Planung vorgegebene Abstand nicht
aus, so kann unter Zugrundelegung der notwendigen
Einzelinformationen (z. B. Emissionskataster, Quellen-
konfiguration) durch ein Einzelgutachten – unbescha-
det des späteren Immissionsschutz- oder baurechtli-
chen Genehmigungsverfahrens – geprüft werden, ob
der vorgesehene Abstand gleichwohl ausreichend wird,
um Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen für die Bewohner der benachbarten Wohn-
gebiete bzw. Misch-, Kern- oder Dorfgebiete zu ver-
meiden. In diesen Fällen sollen die Staatlichen Um-
weltämter dem Planungsträger – wenn nicht die Un-
verträglichkeit der Planung mit den Grundsätzen des
Immissionsschutzes von vornherein auf der Hand liegt
 – empfehlen, ein entsprechendes Einzelgutachten in
Auftrag zu geben. Das Gutachten soll die zum Zeit-
punkt der Planung absehbare Entwicklung der Betriebe
berücksichtigen. Auf Ersuchen des Planungsträgers
sollen sich die Staatlichen Umweltämter an der Formu-



lierung der Fragestellung für das Gutachten beteiligen,
in schwierigen Einzelfällen berät das Landesumwel-
tamt die Staatlichen Umweltämter. Wegen der Prüfung
der Einzelgutachten wird auf Nummer 2.4.3 verwie-
sen.

Vor der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen, soll
das Staatliche Umweltamt absehen, wenn es ihm ohne
übermäßigen Zeitaufwand möglich ist, aus eigenem
Sachverstand den Planungsbehörden eine Lösung vor-
zuschlagen.

2.4.2 Festsetzung von Wohngebieten in Bebauungsplänen

2.4.2.1 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbarschaft von
bereits bestehenden und voll besiedelten Industrie- oder
Gewerbegebieten, 

a) Prüfung anhand der Abstandsliste

Sollen Wohngebiete in der Nachbarschaft von bereits
bestehenden und voll besiedelten Industrie- oder Ge-
werbegebieten, d. h. Gebieten ohne freies Gelände für
Betriebserweiterungen, festgesetzt werden und ist der
sich aus der Abstandsliste ergebende Abstand mehr als
nur geringfügig unterschritten werden, so soll das
Staatliche Umweltamt den Planungsträger darauf hin-
weisen, daß sich aus dieser Situation wechselseitige
Beeinträchtigungen ergeben können.

Bei der beabsichtigten Festsetzung von Misch-, Kern-
oder Dorfgebieten ist unter Beachtung von Nummer
2.2.2.5 analog zu verfahren.

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-
gutachten)

Die genaue Kenntnis der vorhandenen Emissionssitua-
tionen gestattet es, die von dem bestehenden Industrie-
oder Gewerbegebiet ausgehenden, auf das neu festzu-
setzende Wohngebiet einwirkenden Immissionen zu
messen und/oder zu berechnen. Daher sollen die Staat-
lichen Umweltämter dem Planungsträger – wenn nicht
die Unverträglichkeit der Planung mit den Grundsätzen
des Immissionsschutzes von vornherein auf der Hand
liegt – empfehlen, mit Hilfe des Gutachtens feststellen
zu lassen, ob tatsächlich und ggf. in welchem Ausmaß
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belä-
stigungen in dem festzusetzenden Wohngebiet durch
den Betrieb von Industrie- oder Gewerbeanlagen zu er-
warten sind und ob diese evtl. durch Schutzmaßnah-
men (z. B. immissionsschutzmäßig günstige Anord-
nung der Gebäude) im Wohngebiet unterbunden wer-
den können. Auf Ersuchen des Planungsträgers sollen
sich die Staatlichen Umweltämter an der Formulierung
der Fragestellung für das Gutachten beteiligen.

Von der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen, soll
das Staatliche Umweltamt absehen, wenn es ihm ohne
übermäßigen Zeitaufwand möglich ist, eine eigene
Stellungnahme abzugeben, die eine entsprechende gut-
achtliche Beurteilung ersetzt.

c) Grundlagen des Immissionsgutachtens

Dem Gutachten ist die für die jeweilige Nutzung un-
günstigere Emissionssituation in dem Industrie- oder
Gewerbegebiet unter Berücksichtigung der zum Zeit-
punkt der Planung absehbaren Entwicklung der Betrie-
be zugrunde zu legen. Hinsichtlich möglicher Ände-
rungen sind zwei Fälle zu unterscheiden:

– Die vorhandene Emissionssituation in dem beste-
henden Industrie- oder Gewerbegebiet ist ungünsti-
ger als sie – trotz planungsrechtlicher Zulässigkeit
der vorhandenen Nutzung – nach den immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften zulässig ist.

In diesem Fall können Verbesserungen der Emissions-
situation, die bis zum Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes für das Wohngebiet mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit erreicht werden können, berück-
sichtigt werden; das Gutachten soll die dafür erforder-
lichen Maßnahmen und die technischen Möglichkeiten
zu ihrer Verwirklichung aufzeigen.

– Die vorhandene Emissionssituation in dem beste-

henden Industrie- oder Gewerbegebiet ist günstiger,
als sie bei voller Ausschöpfung der planungsrechtli-
chen Zulässigkeit wäre.

In diesem Fall ist von einer der Gebietsgröße und dem
Gebietscharakter entsprechenden gewerblichen bzw.
industriellen Nutzung mit den höchsten zulässigen
Emissionen auszugehen, wenn nicht feststeht, daß die
vorhandene Situation in diesem Gebiet langfristig un-
verändert bleibt oder sich sogar noch günstiger entwik-
kelt.

2.4.2.2 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbarschaft von
festgesetzten, aber noch nicht oder nicht voll besiedelten
oder gleichzeitig auszuweisenden Industrie- oder Gewerbe-
gebieten

Ist die Festsetzung von Wohngebieten in er Nachbarschaft
von bestehenden, aber noch nicht oder nicht vollbesiedel-
ten oder gleichzeitig auszuweisenden Industrie- oder Ge-
werbegebieten vorgesehen, so ist bei der Prüfung, ob der
in der Planung vorgesehene Abstand zum Schutz der
Wohngebiete ausreicht, von denselben Annahmen wie in
Nummer 2.4.2.1 c) zweiter Spiegelstrich auszugehen, so-
weit nicht für die Industrie- oder Gewerbegebiete Be-
schränkungen planungsrechtlicher Art (z. B. wie in Num-
mer 2.4.1.1 vorgesehen) bestehen.

2.4.3 Prüfung von Einzelgutachten

Sofern Immissionsgutachten erstellt werden, sollen die
Staatlichen Umweltämter darauf hinwirken, daß die vom
Planungsträger in Auftrag gegebenen Gutachten ihnen zur
Prüfung vorgelegt werden; die Staatlichen Umweltämter
können an der Prüfung das Landesumweltamt beteiligen.
Führt die Prüfung des Gutachtens zu dem Schluß, daß un-
ter Berücksichtigung der vorgegebenen oder angenomme-
nen Emissionssituation und ggf. bestimmter Schutzmaß-
nahmen im Wohngebiet Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belästigungen im Wohngebiet nicht zu
erwarten sind, so soll das Staatliche Umweltamt seine Be-
denken zurückstellen, ggf. unter der Voraussetzung, daß
die notwendigen Schutzmaßnahmen rechtlich abgesichert
werden.

2.5 Schutzabstände bei Hochspannungsfreileitungen

Um dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen
durch elektrische oder magnetische Felder vorzubeugen,
sind in Anhang 3 für verschiedene Anwendungsfälle
Schutzabstände aus Gründen des Immissionsschutzes auf-
geführt. Die Staatlichen Umweltämter sollen diesen An-
hang bei der Beteiligung im Bauleitplanverfahren anwen-
den.

Hochspannungsfreileitungen unterscheiden sich in ihrer
Anlagenart und Wirkung auf die Umwelt erheblich von
den in Anhang 1 genannten Anlagen. Die in Anhang 3 ge-
nannten Abstände sollen dazu dienen, gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 5 Nr. 1
BauGB zu gewährleisten.

Der Schutzabstand bemißt sich bei Hochspannungsfreilei-
tungen senkrecht zur Trassenachse bis zur Begrenzungsli-
nie der zu schützenden Gebiete. Die Bemessung der in
Anhang 3 angegebenen Abstände basiert auf dem von der
Strahlenschutzkommission in ihren Empfehlungen zum
Schutz vor niederfrequenten elektrischen und magneti-
schen Feldern der Energieversorgung und -anwendung
vom 16./17. Februar 1995 genannten Ermessensspielraum
für die magnetische Flußdichte von 10 µT zur Berück-
sichtigung des Vorsorgegesichtspunktes und auf den Er-
läuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit zu § 4 der Verordnung über
elektromagnetische Felder (26. BImSchV).

3 Nichtanwendung der Abstandsliste in Genehmigungs-
verfahren

3.1 Baugenehmigungsverfahren

Zu Bauanträgen für bauliche Anlagen und Räume im Sin-
ne des § 54 Abs. 3 BauO NW hat die Bauaufsichtsbehör-
de das Staatliche Umweltamt zu hören, soweit Belange
des Immissionsschutzes berührt sind (Nummer 54.3 der



Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – VV
BauO NW – RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Woh-
nen v. 24. 1. 1997 – SMBl NW 23210). Das Staatliche
Umweltamt hat dabei anhand der von der Bauaufsichtsbe-
hörde übersandten Bauvorlagen zu prüfen, ob Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu erwarten und
ggf. durch Auflagen zu vermeiden sind.

Soweit die Bauvorlagen, insbesondere die Betriebsbe-
schreibungen nach § 5 Abs. 2 und 3 der Verordnung über
bautechnische Prüfungen – BauPrüfVO – (vgl. Anlagen I/
6 und I/7 zur VV BauPrüfVO) nicht ausreichen, um eine
exakte Vorausberechnung der von der geplanten Anlage
zu erwartenden Emissionen vornehmen zu können, wer-
den sich die Beurteilung der voraussichtlichen Immissi-
onssituation und die heraus zu ziehenden Schlußfolgerun-
gen für die Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes
auf Erfahrungen mit bestimmten Anlagearten im Sinne ei-
ner typisierenden Betrachtungsweise stützen. Für die Stel-
lungnahmen der Staatlichen Umweltämter im Baugeneh-
migungsverfahren für gewerbliche Anlagen bietet die Ab-
standsliste zu diesem RdErl. lediglich einen Anhalt dafür,
ob bei der Erteilung der Genehmigung evtl. Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu erwarten sind.
Jedoch begründet nicht schon die Tatsache, daß der dort
angegebene Abstand nicht eingehalten ist, eine ablehnen-
de Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes. Viel-
mehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Bedenken ge-
gen das Vorhaben bestehen und wie diese ggf. ausgeräumt
werden können.

Ergibt sich aus den vorgelegten Bauvorlagen, daß erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen der Allge-
meinheit oder der Nachbarschaft nur durch Auflagen aus-
geschlossen werden können, so soll das Staatliche Um-
weltamt der Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Auf-
lagen zur Aufnahme in den Bauschein vorschlagen. Die
Bauaufsichtsbehörde soll darauf hingewiesen werden, daß
nur durch diese Auflagen der notwendige Immissions-
schutz in der Nachbarschaft sichergestellt ist. Ergibt sich
aus den vorgelegten Bauvorlagen, daß die hervorgerufe-
nen schädlichen Umwelteinwirkungen das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder bedeutende Sachgüter ge-
fährden und diese auch durch Auflagen mit Sicherheit
nicht ausgeschlossen werden können, so soll das Staatli-
che Umweltamt die Bauaufsichtsbehörde darauf hinwei-
sen, daß das Vorhaben aus immissionsschutzrechtlichen
Gründen nicht genehmigungsfähig ist (§ 26 Abs. 2
BImSchG) oder wegen seines Störgrades planungsrecht-
lich unzulässig sein kann. Im übrigen wird auf Nummer
54.35 VV BauO NW hingewiesen.

3.2 Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren und
Planfeststellungsverfahren

Im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG, im
Planfeststellungsverfahren nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz und in sonstigen Planfeststel-
lungsverfahren ist im Gegensatz zu der Planung von Ge-
bieten die Abstandsliste nicht anzuwenden; in diesen Fäl-
len ist es ausdrücklich Gegenstand des Genehmigungsver-
fahrens, anhand der Antragsunterlagen und von Einzel-
gutachten in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ausgeschlossen
werden können. Die Anwendung der Abstandsliste würde
diesem Prüfungsgrundsatz nicht gerecht werden.

3.3 Befreiungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 2 BauBG

Wegen der Möglichkeit von Befreiungen nach § 31
Abs. 2 BauBG wird auf Nummer II.7 des Planungserlas-
ses hingewiesen.

4 Der RdErl. des Ministers für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft vom 21. 3. 1990 (SMBl. NW. 383) wird
aufgehoben



Abstands-
klasse

Abstand
in m

Lfd. Nr. Nummer
(Spalte)
der 4.
BImSchV

Betriebsart

I 1500 1 1.1 (1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung 900 MW übersteigt

2

3

4

5

1.11 (1)

3.2 (1)

Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf
oder Pech (z. B. Kokereien, Gaswerke und Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmei-
ler

Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4.1 (1)

4.4 (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit
mehr als 10 Produktionsanlagen

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl
oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl-, Altöl- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemi-
schen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin

II 1000 6

7

8

9

10

11

12

13

1.14 (1)

2.14 (2)

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle

Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen
Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)

3.1 (1)

3.2 (1)

Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen

Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder Sekundärrohstoffen
(Blei, Zink- und Kupfererzhütten)

3.3 (1)

3.15 (2)

Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogenöfen mit weniger als 50 t Gesam-
tabstichgewicht sowie Induktionsöfen (*) (s. auch lfd. Nrn. 26 und 46)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall im Freien (z. B. Contai-
ner) (*)

3.18 (1)

4.1 (1)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall im
Freien (*)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit
höchstens 10 Produktionsanlagen

14

15

16

17

18

19

20

21

4.1 b (1)
4.1 c (1)

4–1 d (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem
Wege oder mit Hilfe elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund oder Karbid
einschließlich Aluminiumhütten

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Schwefel oder Schwefelerzeugnissen

4.1 h (1)

6.3 (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern

Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten

7.12 (1)

10.16 (2)

Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen, in denen Tierkörperteile oder Erzeug-
nisse tierischer Herkunft zur Beseitigung in Tierkörperbeseitigungsanlagen gesammelt
oder gelagert werden

Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßantrieben oder Strahltriebwerken

10.19 (2)

–

Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien (*)

III 700 22

23

24

25

26

1.1 (1)

1.12 (1)

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssi-
gen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW beträgt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW übersteigt

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder
von Teer- oder Gaswasser

2.3 (1)

2.4 (2)

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen

Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit
oder von Ton zu Schamotte

3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s.
auch lfd. Nrn. 10 und 26)

Abstandsliste 1998 

(4. BImSchV: 19.03.1997)

Anhang 1
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Abstand
in m

Lfd. Nr. Nummer
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der 4.
BImSchV

Betriebsart

III 700 27

28

29

3.4 (1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (Altmetall), ausgenommen

– Vakuum-Schmelzanlagen,

– Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

– Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,

– Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und

– Schwallötbäder

(s. auch lfd. Nrn. 92 und 156)

4.1 a (1)

4.1 d (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Säuren, Ba-
sen, Salze

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen

30

31

32

33

IV

34

35

500

36

37

4.1 e (1)

4.1 l (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor- oder stickstoffhaltigen Düngemit-
teln

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen

4.6 (1)

7.15 (1)

Anlagen zur Herstellung von Ruß

Kottrocknungsanlagen

8.8 (1)

–

Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen,
auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden

Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z. B. Hochofenschlacke)

–

1.1 (1)

Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssi-
gen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung

a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW

b) bei Heizkraftwerken von mehr als 100 MW

beträgt

38

39

40

41

42

43

44

45

1.7 (1)

1.8 (2)

Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 10 000 m3 oder mehr je Stunde

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschließlich der
Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen (*)

1.9 (2)

1.10 (1)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 30 t oder mehr je
Stunde

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

2.8 (1)

2.11 (1)

Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließ-
lich Glasfasern, die nicht für medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe

2.13 (2)

2.15 (1)

Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwendung von
Zement, auch soweit die Einsatzstoffe lediglich trocken gemischt werden

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde

IV 500

46

47

48

49

IV 500

50

51

52

53

3.3 (1)

3.7 (1)

3.6 (1+2)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen
sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, ausgenommen Anlagen, in denen Formen
oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
Gußteile je Monat (s. auch lfd. Nrn. 10 und 26)

Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit
einer Bandbreite bis 550 mm (*)

3.11 (1+2)

3.14 (1+2)

Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit einer Nennleistung des Ro-
torantriebes von 100 KW oder mehr

3.16 (1)

4.1 g (1)

Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus
Stahl (*)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von organischen Chemikalien oder Lösungsmitteln
wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Äther

4.1 h (1)

4.1 k (1)

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kunstharzen
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54

55

56

57

58

59

60

61

4.1 m (1)

4.5 (1)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbei-
tungsöle

4.7 (1)

4.8 (1)

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart-brandkohle) oder Elektrographit durch
Brennen, z. B. für Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Lei-
stung von 3 t oder mehr je Stunde

5.1 (1)

5.5 (2)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken von Ge-
genständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien ein-
schließlich der zugehörigen Trock-nungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 250 kg oder mehr je
Stunde eingesetzt werden,

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze),
wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin-, oder Polyester-
harzen, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder mehr je Stunde beträgt, oder 

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organischen Lösungsmitteln oder
mehr je Stunde, 

ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstof-
fen

Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von Phenol- oder Kresolharzen

5.8 (2)

7.1 (1)

Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino- oder Pheno-
plasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wärmebe-
handlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde beträgt

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit

a) 51.000 Hennenplätzen,

b) 102.000 Junghennenplätzen,

c) 102.000 Mastgeflügelplätzen,

d) 51.000 Truthühnermastplätzen,

e) 1.900 Mastschweineplätzen 
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht)

f) 640 Sauenplätzen 
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze 
(Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

g) 820 Sauenplätzen 
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze 
(Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht) oder

h) 5.400 Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht 
(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

i) 700 Mastkälberplätzen

oder mehr, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

62

63

64

65

IV

66

67

500 68

69

7.3 (1)

7.9 (1)

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Ausnahme der Anlagen zur Verarbei-
tung von selbstgewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut

7.11 (1)

7.19 (2)

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen für selbstgewonne-
ne Knochen in

– Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4.000 kg Fleisch verarbeitet werden, und

– Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfaßt werden

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t Kohl oder mehr je Tag verarbei-
tet werden

7.21 (1)

7.23 (1)

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 500 t je Tag
oder mehr (*)

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Öle, soweit die Menge des eingesetzten
Extraktionsmittels 1 t oder mehr beträgt

7.24 (1)

7.25 (2)

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben
oder Rohzucker

Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenommen Anlagen zur Trocknung von selbst-
gewonnenem Grünfutter im landwirtschaftlichen Betrieb
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70

71

72

73

74

75

76

77

8.1 (1)

8.3 (1)

Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung von festen, flüssigen oder in Behäl-
tern gefaßten gasförmigen Stoffen oder Gegenständen durch thermische Verfahren, wie
Ver- oder Entgasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren

Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus festen Stoffen durch Ver-
brennen

8.5 (1)

9.11 (2)

Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von mehr als 10 t/h (Kompostwer-
ke)

Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgü-
tern, die im trockenen Zustand stauben können, durch Kippen von Wagen oder Behältern
oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saughebern oder
ähnlichen Einrichtungen, soweit 200 t Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden kön-
nen, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein,
das bei der Gewinnung oder oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt; für nur saiso-
nal genutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungspflicht erst bei einer Um-
schlagleistung von 400 t oder mehr je Tag ein

9.36 (2)

–

Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2.500 m³  oder mehr

Oberirdische Deponien für besonders überwachungsbedürftige Abfälle i. S. der Techni-
schen Anleitung Abfall, Teil 1

–

–

Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100.000 EGW

Autokinos (*)

V 300

78

79

80

81

82

83

84

85

–

1.5 (1+2)

Betriebshöfe für Straßenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Arbeitsmaschinen (*)

1.9 (2)

1.13 (1)
1.15 (1)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 1 t bis weniger als
30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen oder
Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

2.1 (2)

2.2 (2)

Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein
einschließlich Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Kassieranlagen für Sand
oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Abbruchmaterial am Entstehungsort

2.5 (2)

2.6 (1)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Tal-
kum, Ton, Tuff (Traß) oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest

86

87

88

89

90

91

2.7 (2)

2.10 (1)

Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage
4 m³  oder mehr und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m³  Rauminhalt der Brennanla-
ge beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftführung betrieben werden

2.14 (2)

2.15 (2)

Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen
Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als 200 t je Stunde

3.2 (2)

3.3 (2)
3.7 (2)

Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Hüttenstäuben für die Gewinnung von Metallen
oder Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht

Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t
je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen für Gußeisen oder Stahl mit einer Einsatzmenge von
5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, in denen Formen oder Kerne
auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t Gußteile je
Monat
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V 300 92

93

3.4 (1)
3.8 (1)

3.5 (2)

Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 1.000 kg oder mehr sowie
Gießereien für Nichteisenmetalle, ausgenommen

– Vakuum-Schmelzanlagen,

– Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

– Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,

– Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und

– Schwallötbäder

(s. auch lfd. Nrn. 27 und 156)

Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen,
Knüppeln, Platinen oder Blechen, durch Flämmen

94

95

96

97

98

99

100

101

3.9 (1+2)

3.15 (2)

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metalloberflächen aus
Blei, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm-
oder Lichtbogenspritzen

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in geschlossenen Hal-
len (z. B. Dampfkessel, Container) (*)

3.18 (1)

3.21 (1+2)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in
geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen und sonstiger
Akkumulatoren

3.23 (1+2)

4.1 f (1)

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten, von
blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten,
ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von unter Druck gelöstem Acetylen (Dissousgasfa-
briken)

4.1 p (1)

4.2 (1+2)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Seifen oder Waschmitteln durch chemische
Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstof-
fe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden

102

103

104

105

106

107

108

4.3 (2)

4.8 (2)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenpro-
dukten ohne chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Lei-
stung von 1 t bis weniger als 3 t je Stunde

4.9 (2)

4.10 (2)

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder
mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke,
Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 5 t je Tag oder mehr organischer
Lösungsmittel, ausgenommen Anlagen, in denen ausschließlich hochsiedende Öle als Lö-
sungsmittel ohne Wärmebehandlung eingesetzt werden

5.1 (2)

5.2 (1+2)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken von Ge-
genständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien ein-
schließlich der zugehörigen Trock-nungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 25 kg bis weniger als
250 kg je Stunde eingesetzt werden

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze),
wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyester-
harzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis weniger als 25 kg je Stunde beträgt,
oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg organischer
Lösungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstof-
fen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotationsdruck-
maschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen

5.4 (2) Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl
oder heißem Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Kabeln
mit heißem Bitumen
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109 5.6 (2) Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf Streichmaschinen ein-
schließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidier-
tem Leinöl

V 300

110

111

112

113

114

115

116

117

5.9 (2)

6.2 (2)

Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung von Phenoplasten oder son-
stigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird

Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fabrikmäßigen Herstellung von Pa-
pier und Pappe bestehen (*)

6.4 (2)

7.1 (1)

Anlagen zur Herstellung von Wellpappe

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit

a) 14.000 bis weniger als 51.000 Hennenplätzen,

b) 28.000 bis weniger als 102.000 Junghennenplätzen,

c) 28.000 bis weniger als 102.000 Mastgeflügelplätzen,

d) 14.000 bis weniger als 51.000 Truthühnermastplätzen,

e) 525 bis weniger als 1.900 Mastschweineplätzen

(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f) 175 bis weniger als 640 Sauenplätzen
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 
30 kg Lebendgewicht),

g) 225 bis weniger als 820 Sauenplätzen
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 
10 kg Lebendgewicht)

oder

h) 1.500 bis weniger als 5.400 Ferkelplätzen 
für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg 
Lebendgewicht),

i) 200 bis weniger als 700 Mastkälberplätzen

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

7.2 (1+2)

7.4 (1)

Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflügel oder

b) 8.000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile
tierischer Herkunft

7.4 (2)

7.6 (2)

Anlagen zur Verarbeitung von Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch für die menschliche
Ernährung, soweit 1 t dieser Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwärmen verarbeitet
wird, ausgenommen

– Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen
Behältnissen und

– Küchen von Gaststätten, Kantinen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder Mägen

118

119

120

121

122

123

124

125

7.7 (2)

7.8 (1)

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kälbermägen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim

7.10 (1)

7.13 (2)

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle,
ausgenommen Anlagen für selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch
Nr. 114 erfaßt werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder
Tierfälle

7.14 (2)

7.22 (2)

Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen sowie
nicht genehmigungsbedürftiger Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen

7.29 (2)

7.30 (2)

Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee mit
einer Leistung von jeweils 250 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen
mit einer Leistung von 75 kg oder mehr je Stunde
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V

126

127

300

128

129

130

131

132

133

7.31

8.4 (2)

Anlagen zur

a) Herstellung von Lakritz,

b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder

c) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse

Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfäl-
len durch Sortieren für den Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Lei-
stung von 10 t oder mehr je Tag

8.5 (2)

8.7 (1)

Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von 0,75 t bis weniger als 10 t/h
(Kompostierungsanlagen)

Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden, der nicht ausschließlich am Standort
der Anlage entnommen wird (*)

8.9 (2)

8.11 (2)

Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks ohne sortenreine Demontage der
Einzelteile, auch soweit nicht genehmigungspflichtig (*)

Anlagen zur Behandlung von überwachungsbedürftigen Abfällen mit einem Durchsatz von
10 t je Tag oder mehr sowie Anlagen, die der Lagerung von 100 t oder mehr überwa-
chungsbedürftiger Abfälle dienen, (z. B. Elektronik- und Elektroschrott), ausgenommen die
zeitweilige Lagerung – bis zum Einsammeln – auf dem Gelände der Entstehung der Abfäl-
le

9.10 (1)

10.7 (2)

Anlagen zum Umschlagen von überwachungsbedürftigen und besonders überwachungs-
bedürftigen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer Leistung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-
gen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Auf-
bereitung von Bodenschätzen anfällt

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von
Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen

– weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder

– ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird

134

135

136

137

138

139

140

141

10.21 (2)

10.23 (2)

Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, Straßentankfahrzeugen oder
Tankcontainern sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von Fässern einschließlich
zugehöriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von organischen Stoffen gereinigt
werden, ausgenommen Anlagen, in denen Behälter ausschließlich von Nahrungs-, Ge-
nuß- oder Futtermitteln gereinigt werden

Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren, Beschich-
ten, Imprägnieren oder Appretieren, einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen,
ausgenommen Anlagen, in denen weniger als 500 m2 Textilien je Stunde behandelt wer-
den

–

–

Gattersägen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters 100 KW oder mehr beträgt, sowie
Furnier- oder Sägewerke

Abwasserbehandlungsanlagen bis einschließlich 100.000 EGW

–

–

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten
unter Dampfüberdruck

–

–

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten

Deponieklasse II i. S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Siedlungsabfalldeponi-
en und vergleichbare Deponien)

142

143

144

145

146

147

148

149

–

–

Deponieklasse I i. S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Inertstoffdeponie, Er-
daushub- oder Bauschuttdeponien)

Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen

–

–

Preßwerke (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen
(*)

–

–

Stab- oder Drahtziehereien (*)

Schwermaschinenbau

–

–

Emaillieranlagen

Schrottplätze

150

151

–

–

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

Auslieferungslager für Tiefkühlkost (*)
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152

153

VI

VI

200 154

155

200 156

157

–

–

Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste (*)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen (*)

2.9 (2)

2.10 (2)

Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung
von Flußsäure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage
4 m3 oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m3 und weniger als 300 kg/m3

Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennöfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden

3.4 (2)

3.8 (2)

Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 50 bis weniger als 1.000 kg,
ausgenommen

– Vakuum-Schmelzanlagen,

– Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

– Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind oder die
ausschließlich im Zusammenhang mit einzelnen Druck- oder Kokillengießmaschinen gieß-
fertige Nichteisenmetalle oder gießfertige Legierungen niederschmelzen,

– Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und

– Schallötbäder

(s. auch lfd. Nrn. 27 und 92)

Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießmaschinen mit Zuhaltekräften von 2 Me-
ganewton oder mehr bestehen

158

159

160

161

162

3.10 (2)

5.7 (2)

Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen unter Verwendung von Fluß- oder Sal-
petersäure, ausgenommen Chromatieranlagen

Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz
oder flüssigen Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder Faser-Formmassen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen)
verwendet werden,

für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau
oder Behälterbau

5.10 (2)

5.11 (2)

Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren oder -gewe-
ben unter Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmittel

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung von Po-
lyurethan, Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen von Hohlräumen
mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde be-
trägt, ausgenommen Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangranulaten

7.1 (1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit

a) 3.200 bis weniger als 14.000 Hennenplätzen,

b) 6.400 bis weniger als 28.000 Junghennenplätzen,

c) 6.400 bis weniger als 28.000 Mastgeflügelplätzen,

d) 3.200 bis weniger als 14.000 Truthühnermastplätzen,

e) 120 bis weniger als 525 Mastschweineplätzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f) 40 bis weniger als 175 Sauenplätzen
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze 
(Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

g) 50 bis weniger als 225 Sauenplätzen
einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze 

(Ferkel bis weniger als10 kg Lebendgewicht)

oder

h) 350 bis weniger als 1.500 Ferkelplätzen 

für die getrennte Aufzucht 

(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

i) 75 bis weniger als 200 Mastkälberplätzen

auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
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klasse

Abstand
in m

Lfd. Nr. Nummer
(Spalte)
der 4.
BImSchV

Betriebsart

163

164

165

7.5 (2) Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren, ausgenommen

– Anlagen in Gaststätten und

– Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1.000 kg Fleisch- oder
Fischwaren je Woche

7.20 (2)

7.21 (2)

Malzdarren

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 t bis weni-
ger als 500 t je Tag (*)

VI

166

167

200

168

169

170

171

172

173

7.27 (2)

7.28 (2)

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Brauereien mit einem Ausstoß
von 5.000 hl Bier oder mehr je Jahr und Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbe-
dürftig

Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter
Verwendung von Säuren

7.32 (2)

7.33 (2)

Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen
mit Sprühtrocknern

Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, oder Aromatisieren
oder Trocknen von fermentiertem Tabak

10.8 (2)

10.9 (2)

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln, soweit
diese Produkte organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr einge-
setzt werden; Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschließlich unter Verwen-
dung von Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von halogenierten aro-
matischen Kohlenwasserstoffen

10.10 (2)

10.11 (2)

10.15 (2)

Anlagen zum Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen oder Geweben unter Verwen-
dung von Färbebeschleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen ein-
schließlich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter erhöhtem Druck
betrieben werden

Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit einer Leistung von
300 KW oder mehr

174

175

176

177

178

179

180

181

10.17 (2)

10.20 (2)

Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Übung oder Ausübung des Motorsports in
lärmschutztechnisch optimierten Hallen dienen, ausgenommen Modellsportanlagen (*)

Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metallischen Ge-
genständen durch thermische Verfahren

–

–

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln
oder ähnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie Auto-
matendrehereien (*)

Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus
Stahl (*)

–

–

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von Flaschen aus Glas
mit einer Leistung von 2.500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhängern

–

–

Maschinenfabriken oder Härtereien

Pressereien oder Stanzereien (*)

182

183

184

185

186

187

188

189

–

–

Anlagen zur Herstellung von Kabeln

Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Parketten aus Holz und sonstigen Holz-
waren

–

–

Zimmereien (*)

Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z. B. Lohnlackie-
rereien)

–

–

Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Gebläsen (*)

–

–

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren

Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

190

191

–

–

Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs (*)

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen, soweit
weniger als 200 t Schüttgüter je Tag bewegt werden können, ausgenommen Anlagen zur
Aufnahme von selbstgewonnenem Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb
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Lfd. Nr. Nummer
(Spalte)
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Betriebsart

VII 100 192

193

194

195

196

197

2.6 (2)

3.20 (2)

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf Maschi-
nen

Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guß mit
festen Strahlmitteln, die außerhalb geschlossener Räume betrieben werden, ausgenom-
men nicht begehbare Handstrahlkabinen

8.9 (2)

–

Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch sortenreine Demontage
der Einzelteile, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)

–

–

Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen

VII 100 198

199

200

201

202

203

204

205

–

–

Autolackierereien, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden

Automatische Autowaschstraßen

–

–

Tischlereien oder Schreinereien

Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien

–

–

Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 107 erfaßt werden

Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Handschuhmache-
reien oder Schuhfabriken

–

–

Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle

Spinnereien oder Webereien

206

207

208

209

210

211

212

–

–

Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien

Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen

–

–

Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder Elektrogerätebaus sowie
der sonstigen elektronischen oder feinmechanischen Industrie

Bauhöfe

–

–

Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung

Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten

– Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk
eingesetzt werden



GEMEINDE HIRRLINGEN

LANDKREIS TÜBINGEN

Bebauungsplan „Hinter der Kirche II”
in Hirrlingen

Anlage 2
zu den
Textlichen Festsetzungen

____________________________________________________________________________________

1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Im Geltungsbereich sind heimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Nadelbäume sol-

len nicht gepflanzt werden.

Bei Anpflanzungen gemäß Pflanzgebot sind Abweichungen vom festgesetzten Standort bis zu 2 m

bzw. bis zu 5 m auf den privaten Grundstücken zulässig. Um den Bereich der Baumstandorte soll

eine Fläche von 10–15 qm mit einer regen- und luftdurchlässigen Oberfläche versehen sein. Der Ab-

stand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Baumstammmittelpunkt soll mindestens 2,5 m betra-

gen Bei geringeren Abständen sind Vorkehrungen (Rohrumantelung, humuster Mineralboden) zum

Schutz vor Baumwurzeln erforderlich. Entlang eines definierten Straßenraumes sollen die Baumar-

ten nicht wechseln.

1.1 Pflanzliste I

Bäume und Sträucher auf Privatgrund, Gehölzstrukturen entlang von Grundstücksgrenzen.

Feldahorn Acer campestre

Hainbuche Carpinus betulus

Vogelkirsche Prunus avium 

Vogelbeere Sorbus aucuparia

Obstbäume lokaler Sorten u.ä.

Kornelkirsche Cornus mas

Roter Hartriegel Cornus sanguinea

Haselnuss Corylus avellana

Liguster Ligustrum vulgare

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Pfaffenhütchen Euonymous europaeus

Wildrosen Rosa canina

u.ä.

1.2 Pflanzliste II

Fassadenbegrünung

Clematis Clematis in Sorten

Efeu Hedera helix

Kletterhortensie Hydangea petiolaris

Lonicera Lonicera in Sorten

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia

Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata

Kletterrosen Rosa spec.

Weinrebe Vitis spec.

u.ä.



1.3 Pflanzliste III

a) Baumreihe zur Fortführung der innerörtlichen Allee:

Akazien Robinia pseudoaccacia

Spitzahorn Acer platanoides

b) Baumreihe zur Eingrünung:

Winterlinde Tilia cordata

Stieleiche Quercus robur

c) Pflanzung gemischter Baumreihen aus Wildobst und beerentragnden Gehölzen:

Haselnuss Corylus avalana

Dorngewächse Crataegus in Arten

Beeren in Arten Sorbus in Arten

Apfelbäume in Sorten Malus in Sorten

d) Baumreihe entlang der Haupterschließung:

Spitzahorn Acer platanoides

e) Pflanzung eines markanten Einzelbaumes:

Platane Platanus acerfifolia


